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Grundlage der demokratischen 
Selbstverwaltung durch die Werk
tätigen zur Erhaltung und Festi
gung ihrer Gesundheit und Ar
beitsfähigkeit beiträgt und die 
materielle Versorgung im Falle 
von Krankheit, Arbeitsunfähig
keit, Mutterschaft, Invalidität 
und im Alter sowie für Hinter
bliebene sichert. Die Mittel der S. 
in der DDR werden durch Bei
träge der Betriebe und der Werk
tätigen sowie durch Beteiligung 
des Staatshaushaltes aufgebracht. 
Jeder Werktätige ist für die 
Dauer eines Arbeitsrechtsverhält
nisses bei der S. pflichtversichert. 
Die S. der Arbeiter und Angestell
ten wird durch den Freien Deut
schen Gewerkschaftsbund (FDGB) 
geleitet. Die Mitglieder sozialisti
scher Genossenschaften, Hand
werker und selbständig Erwerbs
tätige sowie freischaffend Tätige 
sind gleichfalls auf der Grund
lage der Pflichtversicherung in den 
Schutz der S. einbezogen. Die 
Versicherung dieser Personen ob
liegt der Deutschen Versicherungs- 
Anstalt (DVA) auf der Grundlage 
der demokratischen Selbstverwal
tung durch Vertreter der genann
ten Personenkreise. Die S. gewährt 
zur Erhaltung und Wiederherstel
lung der Gesundheit und Arbeits
fähigkeit sowie bei Mutterschaft 
die notwendigen Geld- und Sach
leistungen, wie ärztliche und 
zahnärztliche Behandlung, Kran
kenhausbehandlung, Kuren, Arz
neien, Heil- und Hilfsmittel. Sie 
gewährt ferner Kranken-, Haus
oder Taschengeld, Schwanger
schafts- und Wochengeld, Unter
stützung bei Pflege erkrankter 
Kinder, bei vorübergehendem un
verschuldetem Verlust des Ar
beitsplatzes sowie Alters-, Invali
den-, Unfall- und Hinterbliebe
nenrenten, Pflegegelder, Blinden
geld und Bestattungsbeihilfen. 
Die Organisation der S. beruht 
auf der unmittelbaren Teilnahme

der Werktätigen an deren Ver
waltung. Sie wird mit Hilfe der 
von den Arbeitern und Ange
stellten gewählten Vorstände des 
FDGB verwirklicht, denen die 
Verwaltungen der S. angegliedert 
sind. Zur Leitung der S. im Be
trieb bestehen die Räte für S. und 
in jeder Gewerkschaftsgruppe ein 
Sozialbevollmächtigter.

Soziologie: marxistisch-lenini
stische Lehre von der Gesellschaft, 
die den Zusammenhang der ge
sellschaftlichen Erscheinungen, 
die Gesamtheit und das System 
der sozialen Beziehungen der 
Menschen untersucht. Der histo
rische Materialismus als die Wis
senschaft von den allgemeinen 
Gesetzen der Struktur und Ent
wicklung der Gesellschaft als 
Ganzes bildet theoretisch und 
methodologisch die allgemeine 
S. des Marxismus-Leninismus. 
Gegenstand der Forschung der 
allgemeinen S. sind die allge
meinen Entwicklungsgesetze der 
menschlichen Gesellschaft, die 
Bedingungen ihres Wirkens und 
das System der gesellschaftlichen 
Beziehungen in der gesellschaft
lichen Entwicklung insgesamt 
und in den einzelnen Gesell
schaftsordnungen. Die marxisti
sche S. erforscht gleichzeitig die 
speziellen Zusammenhänge und 
Gesetze, die das soziale Han
deln und die sozialen Beziehun
gen der verschiedenen Klassen, 
Schichten, Gruppen und Verbände 
in den einzelnen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens bestim
men. Auf der Grundlage der all
gemeinen S. und soziologischer 
Einzeluntersuchungen bilden sich 
spezielle soziologische Diszipli
nen, die die Gesetzmäßigkeiten 
der einzelnen Seiten des gesell
schaftlichen Lebens zum Inhalt 
haben: Betriebs-S., Organisations- 
S., Jugend-S. u. a. Die bürger
liche S. versteht sich als Wissen-


